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VERFASSUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen gemäß § 32 Bundeswahlordnung (BWO) 
Ergänzung

Das Bundeswahlgesetz (BWG) wurde durch das 26. Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 3. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1482) geändert. Daraus ergibt sich zu Nr. 5.2 Unterstützungsunterschriften der Bekanntmachung vom 
15.01.2021 (Amtsblatt Nr. 03 vom 29.01.2021) nachfolgende Änderung: 

Nach 52a BWG gelten bei der Wahl des 20. Deutschen Bundestages § 20 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 BWG, § 34 Abs. 4 BWO 
mit der Maßgabe, dass die Zahl der danach erforderlichen Unterstützungsunterschriften jeweils auf ein Viertel reduziert ist. 
Für Kreiswahlvorschläge im Wahlkreis Rosenheim sind demnach von den in § 18 Abs. 2 BWG genannten Parteien Unter-
schriften von 50 im Wahlkreis Rosenheim wahlberechtigten Personen auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur BWO 
zu erbringen. 

Im Übrigen ergeben sich keine Veränderungen. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 24.06.2021 

gez. 

Müller 
Kreiswahlleiterin 21-0041 
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Einwohnerzahlen der Gemeinden des Landkreises Rosenheim zum Stand 31. Dezember 2020 

Mit Schreiben vom 02.06.2021 hat das Bayerische Landesamt für Statistik das Verzeichnis der Gemeinden des Landkreises 
Rosenheim mit den auf Basis Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand 31. Dezember 2020 übermittelt. 

Einwohnerzahlen am 31. Dezember 2020 

09187000 Landkreis Rosenheim Oberbayern

Gemeinde Einwohner 

insgesamt 

09187186 Albaching  1 757

09187113 Amerang  3 654

09187114 Aschau i.Chiemgau  5 773

09187116 Babensham  3 189

09187117 Bad Aibling, St  19 097

09187128 Bad Endorf, M  8 447

09187129 Bad Feilnbach  8 174

09187118 Bernau a.Chiemsee  6 932

09187120 Brannenburg  6 610

09187121 Breitbrunn a.Chiemsee  1 626

09187122 Bruckmühl, M  16 569

09187123 Chiemsee   196

09187124 Edling  4 561

09187125 Eggstätt  2 913

09187126 Eiselfing  3 176

09187130 Feldkirchen-Westerham  10 999

09187131 Flintsbach a.Inn  3 027

09187132 Frasdorf  3 073

09187134 Griesstätt  2 920

09187137 Großkarolinenfeld  7 350

09187138 Gstadt a.Chiemsee  1 211

09187139 Halfing  2 770

09187145 Höslwang  1 304

09187148 Kiefersfelden  6 822

09187150 Kolbermoor, St  18 534

09187154 Neubeuern, M  4 260

09187156 Nußdorf a.Inn  2 689

09187157 Oberaudorf  5 252

09187159 Pfaffing  4 236

09187162 Prien a.Chiemsee, M  10 872

09187163 Prutting  2 895

09187164 Ramerberg  1 401

09187165 Raubling  11 338

09187167 Riedering  5 537
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09187168 Rimsting  3 971

09187169 Rohrdorf  5 903

09187170 Rott a.Inn  4 117

09187172 Samerberg  2 839

09187142 Schechen  5 100

09187173 Schonstett  1 388

09187174 Söchtenau  2 692

09187176 Soyen  2 889

09187177 Stephanskirchen  10 633

09187179 Tuntenhausen  7 258

09187181 Vogtareuth  3 105

09187182 Wasserburg a.Inn, St  12 662

zusammen  261 721

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 07.06.2021 

gez. 

Winter 
Verwaltungsoberrat 
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Vollzug der Baugesetze; 
Nutzungsänderung einer Erdgeschosswohnung zur Kindergroßtagespflege mit max. 10 Kindern, Fl. Nr.1792 
Gemarkung Bad Aibling

Bauherr: Katharina Dittrich, Kolbermoorer Straße 16, 83043 Bad Aibling 
Bauvorhaben: Nutzungsänderung einer Erdgeschosswohnung zur Kindergroßtagespflege mit max. 10 

Kindern 
Bauort Bad Aibling, Kolbermoorer Straße 16 
Gemarkung: Bad Aibling 
Flurnummer: 1792 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.210, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 09.06.2020 

gez. 

Zierer 
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Vollzug der Baugesetze; 
Neuerrichtung eines Bürogebäudes (4. Tektur), Fl. Nr. 541/195 541/302 
Gemarkung Kleinholzhausen

Bauherr: BTK Befrachtungs- und Transportkontor GmbH, Josef Heiß und Franz Weiß,  
Dr.-Steinbeißer-Straße 2, 83026 Rosenheim 

Bauvorhaben: Neuerrichtung eines Bürogebäudes (4. Tektur) 
Bauort: Raubling, Hauptstr. 20 

Gemarkung: Kleinholzhausen 

Flurnummer: 541/195 541/302 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.205, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 10.06.2020 

gez. 

Schlehan 
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GESUNDHEITSWESEN, VETERINÄRWESEN,  
GESUNDHEITLICHER VERBRAUCHERSCHUTZ 

Vollzug des Lebensmittelrechts; 
Allgemeinverfügung zur Ernennung von hinzugezogenen Tierärzten zu amtlichen Tierärzten für die 
Schlachttieruntersuchung bei Notschlachtungen 

Aufgrund von § 2a der Tierischen-Lebensmittel-Überwachungsverordnung (Tier-LMÜV) erlässt das Landratsamt Rosenheim 
folgende 

Allgemeinverfügung:

1. Alle Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des tierärztlichen Berufs befugt sind, werden 
für den Fall, dass sie im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes Rosenheim, ausgenommen in Betrieben 
im Zuständigkeitsbereich der KBLV, von einer für ein Tier verantwortlichen Person im Rahmen der Notschlachtung 
außerhalb des Schlachtbetriebs für eine Schlachttieruntersuchung gemäß Art. 4 der Verordnung (EU) 2019/624 hinzu-
gezogen werden, im Hinblick auf die Schlachttieruntersuchung dieses Tieres und die Ausstellung der 
Gesundheitsbescheinigung nach Anhang IV Kapitel 5 Durchführungsverordnung (EU) 2020/2235 zu amtlichen Tierärz-
tinnen und Tierärzten im Sinne des Art. 3 Nr. 32 und zu Bescheinigungsbefugten im Sinne des Art. 3 Nr. 26 der 
Verordnung (EU) 2017/625 ernannt. 

2. Die Allgemeinverfügung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. 

Begründung: 

Das Landratsamt Rosenheim ist gem. Art 3 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, 
den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung (GDVG) sachlich und gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) örtlich zuständig. 

Gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Verordnung (EU) 2019/624 müssen amtliche Tierärzte, die die in Artikel 18 der Verordnung 
(EU) 2017/625 genannten Aufgaben wahrnehmen, die in Anhang II Kapitel I der vorliegenden Verordnung aufgeführten 
spezifischen Mindestanforderungen erfüllen. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Verordnung (EU) 2019/624 erlaubt den Mitgliedstaaten, 
bei den in der Vorschrift genannten Tätigkeiten von diesen Anforderungen Ausnahmen zu machen. Von dieser Ausnahme-
möglichkeit hat Deutschland mit der Regelung des § 2a Tier-LMÜV Gebrauch gemacht und den zuständigen Behörden die 
Möglichkeit eröffnet, Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des tierärztlichen Berufs befugt 
sind, für die in der Vorschrift genannten Tätigkeiten zu amtlichen Tierärzten zu ernennen. Davon erfasst ist unter anderem 
die Durchführung der Schlachttieruntersuchung außerhalb eines Schlachtbetriebes im Falle der Notschlachtung. Aufgrund 
dieser Vorschrift erfolgt die vorliegende Ernennung.  
Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/625 stellt Anforderungen an die Ernennung von amtlichen Tierärzten. Die Ernennung 
hat in schriftlicher Form unter Angabe der amtlichen Kontrollen und anderen amtlichen Tätigkeiten sowie der damit zusam-
menhängenden Aufgaben, auf die sich die Ernennung bezieht erfolgen. Ziffer 1 der Allgemeinverfügung erfüllt diese 
Voraussetzungen.  
Ziel der Regelung ist die Wahrung des Tierschutzes. Voraussetzung für eine Notschlachtung ist gemäß Anhang III Abschnitt 
I Kapitel VI Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, dass ein ansonsten gesundes Tier einen Unfall erlitten hat, der seine 
Beförderung zum Schlachtbetrieb aus Gründen des Tierschutzes verhindert. Nachdem die Notschlachtung nur bei frisch 
verunfallten Tieren möglich ist und den Tieren langes Leiden erspart werden muss, ist in derartigen Situationen schnelles 
Handeln erforderlich. Dies kann insbesondere dadurch gewährleistet werden, dass die rechtlich erforderliche Schlachttier-
untersuchung für die Notschlachtung durch Tierärzte durchgeführt wird, welche innerhalb kurzer Zeit vor Ort sein können. 
Eine andere Möglichkeit, dem Tierschutz in gleichem Maße Rechnung tragen zu können, ist nicht ersichtlich. Insbesondere 
eine Durchführung der Schlachttieruntersuchung durch im Amt angestellte amtliche Tierärzte oder Amtstierärzte ist im Hin-
blick auf das Erfordernis der schnellen Handlungsfähigkeit nicht gleich geeignet. Durch die Regelung wird neben dem 
Interesse des Tierschutzes auch dem Interesse der Tierhalter Rechnung getragen, da ohne die Notschlachtung das Tier 
nicht mehr in die Lebensmittekette eingebracht werden könnte. 

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen 
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 
BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. 
Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Rosenheim als bekannt gegeben gilt. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: 80005 München, Postfach 20 05 43 

Hausanschrift: 80335 München, Bayerstr. 30 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
- Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen sind der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-

waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 
- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 23.06.2021 

gez. 

Mascher 
Regierungsrätin 

611-5621-1-1 
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BAUEN, PLANEN, GEWÄSSER, WOHNEN 

Vollzug § 76 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes -WHG- und Art. 47 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen  
Wassergesetzes -BayWG-; 
Verlängerung der Bekanntmachung zur vorläufigen Sicherung des Überschwemmungsgebietes "Kirch- und  
Thannbach", Gemeinde Brannenburg 

Das Überschwemmungsgebiet „Kirch- und Thannbach“ in der Gemeinde Brannenburg wurde durch Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Rosenheim Nr. 07 vom 24.06.2016 ortsüblich bekannt gemacht und damit vorläufig gesichert 
im Sinne von § 76 Abs. 3 WHG in Verbindung mit Art. 47 Abs. 2 und 3 BayWG.  

Gemäß Art. 47 Abs. 4 Satz 2 BayWG endet die vorläufige Sicherung nach Ablauf von fünf Jahren. Da das Überschwem-
mungsgebiet noch nicht durch Rechtsverordnung festgesetzt wurde, wird gemäß Art. 47 Abs. 4 Satz 3 BayWG die Frist für 
die vorläufige Sicherung um zwei Jahre verlängert. 

Eine nochmalige Überprüfung des Überschwemmungsgebietes am Kirch- und Thannbach hat zu einer Veränderung des 
Überschwemmungsgebietes geführt. Die bei einem hundertjährlichen Hochwasser (Bemessungshochwasser - HQ100) 
überschwemmten Flächen sind in der Übersichtskarte blau dargestellt. 
Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsgebiet dargestellten Flächen als vorläufig gesicherte Gebiete. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, den 10.06.2021 

gez. 

Otto Lederer 
Landrat (34-6451-1 J) 
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SONSTIGES 

B e k a n n t m a c h u n g 

der 
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn 

1.   Die Sparurkunde Nr. 3162981249 wird für kraftlos erklärt. 

2.  Da die Aufgebotsfrist von drei Monaten abgelaufen ist, ohne dass die aufgebotene Urkunde bei der Sparkasse vorge-
legt worden ist, hat der Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn dem Antrag auf Kraftloserklärung 
stattgegeben und die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

§ 25 Spk0, Art. 34 – 42 AGBGB 

Wasserburg am Inn, den 25.06.2021  KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 

B e k a n n t m a c h u n g 

der 
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn 

Aufgebot für Sparurkunden gemäß § 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB. 
Nachstehende Sparurkunden wurden zu Verlust gemeldet und werden öffentlich aufgeboten: 

Sparurkunden Nr.: 3163209525 
ausgestellt auf: Leyla Bagcivan 
Antragsteller des 
Aufgebotsverfahrens: Leyla Bagcivan 

An den Inhaber der Urkunde ergeht die Aufforderung, binnen drei Monaten ab heute seine Rechte unter Vorlage der  
Urkunde bei der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn anzumelden, widrigenfalls die Urkunde für kraftlos  
erklärt wird. 

Wasserburg am Inn, den 25.06.2021 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 
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Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 29 vom 25.06.2021 des Landkreises Rosenheim


